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(3) Erzielte Einsparungen sind mit 30 °/o des ein
gesparten Betrages zu prämiieren, wenn die Einsparung 
nicht auf Kosten des technischen Zustandes oder der 
Einsatzfähigkeit des Kraftfahrzeuges erreicht wurde.

§ 6
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft 

Berlin, den 21. August 1957
Der Minister für Verkehrswesen 

K r a m e r

Anordnung
über die Umsatzsteuerbefreiung für Vollmilch

lieferungen an landwirtschaftliche Betriebe. 
Vom 29. August 1957

Auf Grund des § 13 der Abgabenordnung vom
22. Mai 1931 (RGBl. I S. 161) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die von genossenschaftlichen und privaten Molkereien 

vereinnahmten Entgelte aus Rücklieferungen von Voll
milch an landwirtschaftliche Betriebe für deren inner
wirtschaftlichen Bedarf (Aufzucht- und Fütterungs
zwecke) werden mit Wirkung vom 1. Januar 1957 von 
der Umsatzsteuer befreit.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 29. Aügust 1957

Der Minister der Finanzen
R u m p f

Anordnung Nr. 2* 
zur Änderung der Verfahrensordnung 

für die Sozialversicherung.
Vom 3. September 1957

Zur Änderung der Verfahrenso^dnung vom 11. Mai 
1953 für die Sozialversicherung (GBl. S. 698) wird im 
Einvernehmen mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewrerkschaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1
Der § 5 Abs. 1 der Verfahrensordnung erhält fol

gende Fassung:
„Gegen eine Entscheidung einer Betriebsgewerk

schaftsleitung, eines Rates oder einer Kommission für

• Anordnung (Nr. 1) (GBl. I 1956 S. 522)

Sozialversicherung eines Betriebes oder einer Außen
stelle der Verwaltung der Sozialversicherung des Be
zirksvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes ist die Beschwerde an die Kreisbeschwerde
kommission zulässig.“

§ 2
Der § 7 der Verfahrensordnung erhält folgende 

Fassung:
„(1) Bei den Bezirksvorständen des Freien Deut

schen Gewerkschaftsbundes bestehen für die Be
reiche der Außenstellen der Verwaltung der Sozial
versicherung Kreisbeschwerdekommissionen und für 
die Bereiche der Bezirke Bezirksbeschwerdekommis
sionen.

(2) Beim Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes — Verwaltung der Sozialver
sicherung — besteht eine Zentrale Beschwerde
kommission.“

§ 3
Der § 10 der Verfahrensordnung erhält folgende 

Fassung:
„An den Beratungen der Beschwerdekommissionen 

können auf Antrag des Versicherten mit beratender 
Stimme
a) ein Vertreter der zuständigen Industriegewerk

schaft oder Gewerkschaft,
b) bei einem anerkannten Verfolgten des Nazi

regimes (VdN) ein Vertreter der VdN-Sozialkom- 
mission beim Sachgebiet Sozialfürsorge des Rates 
des Kreises oder ein Vertreter des Prüfungsaus
schusses beim Referat Sozialfürsorge des Rates des 
Bezirkes

teilnehmen.“
§ 4

Die Bezeichnung in der Verfahrensordnung „Kreis
geschäftsstelle der Sozialversicherung“ bzw. „Geschäfts
stelle der Sozialversicherung“ wird durch „Außen
stelle der Verwaltung der Sozialversicherung bei den 
Bezirksvorständen des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes“ ersetzt.

§ 5
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 6. September 

1956 m Kraft.

Berlin, den 3. September 1957 

Der Minister für Arbeit und Berufsausbildung 
M a c h e r
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